
D ie erste Phase des Projektes endet 
2025, daher erfolgte nun eine erste 

Auswertung – das Projekt soll weiterge-
führt werden. Kitze werden durch Ricken 
bevorzugt im dichten Gras von Wiesen 
abgelegt, bei Annäherung von Gefahr 
verharren sie instinktiv an Ort und Stelle 
(Duck-Reflex). Dies führt während der Grün-
landernte häufig zu erheblichen Verletzun-
gen oder gar zum Tod der Kitze durch das 

Mähwerk. Um dieses 
Tierleid zu vermeiden, ist 
eine rechtzeitige Kitzret-
tung erforderlich, basie-
rend auf dem Tierschutz-
gesetz (§ 1 TierSchG), wonach das Zufü- 
gen von Schmerzen, Leiden oder Schäden 
ohne vernünftigen Grund untersagt ist. 
Eine Unterlassung dieser Vorsorge kann 
eine Straftat (§ 17 TierSchG) darstellen.

METHODEN DER KITZRETTUNG
Die Kitzrettung erfolgt durch verschie-
dene Maßnahmen, u. a.:
Mähen von innen nach außen: 
Gem.Landesnaturschutzgesetz NRW 
(§ 4 Abs. 1) ist es bei der Mahd auf 
Grünlandflächen ab 1 ha verboten, 
von außen nach innen zu mähen.
Absuchen der Wiesen mit Jagdhunden
Scheucheneinsatz mechanisch und 
akustisch
Drohnen mit Wärmebildkameras
Der zunehmende Einsatz von Drohnen 
durch Jäger ermöglicht eine effiziente 
Rettung. Die zuständigen Ministerien 
(Land und Bund) haben in den letzten 
Jahren die Beschaffung von Drohnen mit 
Wärmebildkameras in vielen Kreisjäger-
schaften finanziell gefördert.

ZIEL UND METHODE 
DER KITZ-MARKIERUNG
2020 starteten die Kreisjägerschaft Güters-

loh und die FJW ein Projekt, um 
durch die Kitzrettung zusätzlich 

einen Beitrag zur Wissen-
schaft zu leisten. Die KJS 

Gütersloh rettet bereits 
seit mehreren Jahren 
Kitze mit Drohnen- 
und Wärmebildtech-
nik. Über die Markie-
rung so geretteter Kitze 
mit Ohrmarken er-

folgte eine individuelle 
Zuordnung. Neben der 

Dokumentation der Setz-
zeitpunkte konnten über die 

Meldung markierter Rehe zudem 
Informationen zu Alters- und 
Geschlechtsstruktur, Abwander-
verhalten und Todesursachen der 
lokalen Population gewonnen 
werden. 

RECHTLICHE ASPEKTE 
DER KITZ-MARKIERUNG
Die Markierung von Kitzen zu Forschungs- 
zwecken fällt unter das Tierschutzgesetz 
(§ 7 Art. 2) und wird in NRW durch die 
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Fünf Jahre Rettung mit wissenschaftlicher Begleitung in OWL

Projekt Kitzmarkierung NRW 
geht in die nächste Runde
Die jährliche Kitzrettung durch Jägerinnen und Jäger in NRW erfolgt heute oft mithilfe von Drohnen- und 
Wärmebild-Technik. In einem Projekt der Kreisjägerschaft Gütersloh und der Forschungsstelle für Jagdkunde 
und Wildtiermanagement (FJW) werden gerettete Kitze markiert, um mehr über unsere Rehe zu erfahren.

Zur Verlängerung des Markierungs-Projektes sucht die Forschungsstelle für  
Jagdkunde NRW noch weitere Kitzretter-Teams für eine Zusammenarbeit.

Todesursachen 
markierter Rehe 

im Kreis Gütersloh 
(2021 - 2024)
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zuständige Behörde derzeit als Tierver-
such eingestuft. Dies erfordert eine 
wissenschaftliche Begründung sowie 
eine Genehmigung durch eine unabhän-
gige Tierschutzkommission. Faktoren 
wie Belastung der Tiere, Qualifikatio-
nen der beteiligten Personen sowie 
Abbruchkriterien müssen sorgfältig 
dokumentiert werden. Die FJW führt 
dazu unter anderem Schulungen mit 
Theorie-Inhalten (Versuchshintergrund, 
Tierschutz, Hygiene) und praktische Schu-
lungen vor Ort zum Üben des Einziehens 
von Ohrmarken durch.

ERSTE PROJEKTERGEBNISSE
Von 2021 bis 2024 wurden durch die 
beteiligten Hegeringe der KJS Güters-
loh (Versmold, Halle und Harsewinkel) 
insgesamt 359 Kitze markiert, die 
Altersverteilung bei der Markierung 
zeigte, dass sie im Schnitt sechs Tage 
alt waren. 
Bis zum 20. Januar 2025 wurden  
39 Rehe (11 Prozent) zurückgemeldet. 
Diese ersten Rückmeldungen ergaben:
90 % der markierten Kitze überleben 
mindestens die erste Woche nach der 
Markierung,
64 % der markierten Kitze überleben 
mindestens ein Jahr.
Detaillierte Analysen zur Todesursache 
und Abwanderungsdistanz sind Teil der 
laufenden Forschung.
Von den 359 markierten Kitzen wurden 
119 als männlich, 223 als weiblich und 
17 mit unbekanntem Geschlecht ange-
sprochen. Die Zahl markierter Kitze 
variiert zwischen den Jahren – von nur 
63 (2021) bis 115 (2022). 
Dies kann u. a. auf die Zahl der Helfer 
sowie auf die Witterungsverhältnisse 
und daran gebundene Mahd-Termine 
zurückgeführt werden.
Häufigste Todesursache markierter 
Rehe waren Verkehrsunfälle (19), ge-
folgt von Erlegung (12), Mähtod (4) und 
sonstiges Fallwild (n = 4/ohne Verkehrs-
opfer). 
Verkehrsverluste traten in allen Alters-
gruppen (0 -3 / 3 -6 / 6 -12 / 12 -24 und 
über 24 Monate) auf. Ebenso wurden 
Rehe aller Altersklassen erlegt. 
Vermähen als Todesursache trat v. a. in 
sehr kurzer Zeit nach der Markierung 
(innerhalb der ersten 15 Tage) auf. 
Der größte Abstand zwischen Fund und 
Wiederfund lag bei Tieren, die erlegt 
wurden (Mittelwert 275 Tage) – zum 
Vergleich: Fund als sonstiges Fallwild 
(90) und Verkehrsunfall (269 Tage).
Von 39 zurückgemeldeten Rehen liegen 

für 37 gültige Fund- und Wiederfund-
Koordinaten vor. Daraus lässt sich die 
Abwanderungsdistanz berechnen. Sie 
liegt zwischen 0 und 5 149 m (Durch-
schnitt 699 / Mittelwert 316 m) und war 
bei Rehen, die Verkehrsunfällen zum 
Opfer fielen, am höchsten (Mittel 470 
m). Rehe, die man als Fallwild fand oder 
die erlegt wurden, wiesen die kürzeste 
Distanz zwischen Fund- und Wieder-
fund-Ort auf (durchschn. 196 m). Weib-
liche Tiere (22/Mittel 356 m) wanderten 
weiter ab als männliche (13/183 m).

HERAUSFORDERUNGEN 
UND AUSBLICK
Für eine langfristige wissenschaftliche 
Aussagekraft müssen die Akteure vor 
Ort dauerhaft in das Projekt eingebun-
den bleiben. Die Akzeptanz und Betei-
ligung von Jägern, Landwirtschaft, 
Naturschutzverbänden und a. Interes-
sengruppen ist essenziell. Ebenso 
wichtig ist der Informationsfluss hin-
sichtlich der Rückmeldungen zwischen 
den Beteiligten – Forschungsstelle, Auf-
fangstationen, Polizei und angrenzende 
Kreisjägerschaften.
Ein neuer Tierversuchsantrag soll im 
Sommer 2025 (Saison ab Frühjahr 2026) 
gestellt werden, um das Projekt weiter 
auszubauen und belastbare Daten zu 
gewinnen. 
Wir rufen daher auch weitere interes-
sierte Kitzrettungsteams auf, sich bei 
der Forschungsstelle zu melden, wenn 
sie aktiver Teil des Projektes werden 
möchten und bitten um Rückmeldung 
per Mail bis zum 30. Juni (Stichwort 
Kitzrettung) an fjw@lave.nrw.de.

Bitte nennen Sie dabei unbedingt die 
Kontaktdaten der jeweiligen Ansprech- 
person(en) und erläutern kurz Ihre 
bisherigen Erfahrungen (z. B. hinsicht-
lich der Zahl jährlich geretteter Kitze).
Fazit: Kitzmarkierung leistet einen 
wichtigen Beitrag zu einem tierschutz-
gerechten Wildtiermanagement. Durch 
Kombination moderner Technik und 
wissenschaftlicher Begleitung können 
langfristig wertvolle Erkenntnisse für 
den Tier- und Artenschutz sowie die 
Wildökologie gewonnen werden. 
Zukünftig könnten Bejagungskonzepte 
so auf das regionale Rehwildvorkommen 
abgestimmt werden – v. a. im Hinblick 
auf Wildunfallverhütung u. Populations- 
management.

Nina Meister & Dr. Luisa Fischer

 Forschungsstelle für Jagdkunde  
und Wildtiermanagement, Landesamt für 

Verbraucherschutz und Ernährung NRW
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ZUM LESERBRIEF „PRAXISFERN”,  
RWJ 04/2025

„Vergrämung statt Strecke“

Gerne nehme ich zum Leserbrief Stellung, um 
einige Unklarheiten auszuräumen: Gerade im 
Flachland sind ein Großteil der Fichten bereits 
2018/19 abgestorben. Auch wenn aufgrund von 
Trockenheit und Beschaffungsschwierigkeiten von 
Pflanzmaterial die Wiederaufforstung definitiv 
herausfordernd war, sollten nach fast sieben Jahren 
die meisten Aufforstungen gesichert sein – die 
Vegetationshöhen sind auf www.waldinfo.nrw  
für jedermann einsehbar.
Selbstverständlich gibt es auch in einigen Revieren 
außerhalb der Hauptschadensgebiete Bereiche, in 
denen sich die Situation und zu erwartende Schäden 
so darstellen, dass eine Schonzeitaufhebung als 
Einzelfalllösung nötig und hilfreich ist. 
Genau wie bei anderen Wildarten (wie etwa bei 
Graugänsen, Ringeltauben, Rabenkrähen) werden 
diese Schonzeitaufhebungsanträge von den Unteren 
Jagdbehörden mit Stellungnahmen seitens der 
Forschungsstelle bearbeitet – eine Standard- 
Vorgehensweise, die sich bewährt hat.
Dass Jägerschaft und Wildbiologen die Kondition 
des Wildes nicht interessiert, halte ich für vollkom-
men falsch. Selbstverständlich haben wir ein sehr 
großes Interesse daran, zu überprüfen, wie es um 
die Kondition unserer Bestände bestellt ist (Nieren- 
fett kann dabei als nützlicher Index dienen). 
In dem Kontext erinnere ich daran, dass die Jagd 
auch die Aufgabe der Hege innehat – alles andere 
wäre reine Schädlingsbekämpfung. Des Weiteren 
mache ich auf den Unterschied zwischen der 
Kondition eines Individuums und der Kondition 
einer Population aufmerksam: Natürlich werden 
schwache Stücke erlegt. Im Sinne der Waidgerech-
tigkeit (und des Tierschutzes!) darf eine Bejagung 
aber in keinem Fall wissentlich zu einer Verschlech- 
terung der Kondition einer Population führen – 
auf die Spitze getrieben würde das bedeuteten, 
dass wir dann auch in der Notzeit jagen könnten …
Zur Thematik bzgl. der Jagdstrecke liegt sehr 
wahrscheinlich ein Missverständnis vor – die 
Gesamtjahresstrecke hat definitiv Einfluss auf  
die Verbissbelastung (Hothorn & Müller 2010,  
im Artikel zitiert). Da aber Bestandsmanage- 
ment über das weibliche, reproduzierende Wild 
(Zuwachsträger) erfolgen muss, ist der April dazu 
nicht die geeignete Jahreszeit. Wie im September-
RWJ 2024 angesprochen, sollte man zu Beginn 
der Jagdzeit des Weiblichen Kitz-Ricke-Dubletten 
erlegen, um Wildbestände anzupassen – im April 
steht die Vergrämung auf Kalamitätsflächen als 
Ziel im Vordergrund, nicht die Strecke an sich.
Schlussendlich hätten mich die genannten aktuellen 
Erkenntnisse zur Wald-Wild-Forschung, die ich 
verschwiegen haben soll, natürlich interessiert, dafür 
wären Quellenangaben sicher hilfreich gewesen.

Marc Velling

Forschungsstelle für Jagdkunde  
und Wildtiermanagement

REH-BEJAGUNG IM APRIL
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